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AVG §39a Abs1

B-VG Art133 Abs4

VwGG §34 Abs1

VwGVG 2014 §17

VwRallg

Rechtssatz

Nach § 39a Abs. 1 AVG ist ein Dolmetscher nur "erforderlichenfalls" - wenn also eine ausreichende Verständigung mit

einer zu befragenden Person nicht gewährleistet ist - beizuziehen (vgl. VwGH 23.11.2017, Ra 2016/11/0160). Eine

solche Erforderlichkeit ist (unter anderem) dann nicht gegeben, wenn die Amtshandlung mit Hilfe eines von der

betre>enden Person von sich aus mitgebrachten geeigneten Dolmetschers durchgeführt werden kann (vgl. VwGH

19.2.2003, 99/08/0146; ErläutRV 160 BlgNR 15. GP 10, zu BGBl. Nr. 199/1982).
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